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Frage: 

Unterirdische Einstellhalle überbaut und allseitig an best. Gebäude angrenzend (keine Licht-
schächte möglich). Ist für die Entrauchung ein separates "RWA-Kanalsystem" vorzusehen und wie 
sind die Anforderungen an das Kanalsystem? 
 

Antwort: 

Im Brandfall können Rauch und Wärme auch mit fest installierten Rauch- und Wärmeabzugsanla-
gen kontrolliert ins Freie abgeführt werden. Dabei sind insbesondere folgende Bestimmungen zu 
beachten: 

 Ziffern 3.2 Abs. 3, 3.6 Abs. 1 und 2, 3.7 Abs. 1 und 2 der Brandschutzrichtlinie „Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen“ sowie Ziffern 5.3.1 und 4.7.2 Abs. 2 der Brandschutzrichtlinie „Lufttech-
nische Anlagen“. 

Da die Publikation „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) - Planung und Ausführung“ des 
SWKI noch nicht vorliegt, kann z.B. die DIN-Norm 18232-5, Ausgabe 2003-04 „Rauch- und Wär-
mefreihaltung - Teil 5: Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA); Anforderung, Bemessung“ ange-
wendet werden, oder es ist ein Nachweis mit Brandsimulation zu erbringen. Beide Verfahren erfor-
dern eine automatische Inbetriebsetzung / Auslösung der RWA-Anlagen. Ziele und Parameter sind 
mit der Brandschutzbehörde vorgängig abzusprechen.  
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